
 Unfallversicherung  
 

Informationsblatt zum Versicherungsprodukt
 

 Allianz Versicherungs-AG, Deutschland  
 Unfallschutz Komfort 01/2023 

Dieses Informationsblatt soll Ihnen einen kurzen Überblick über das Versicherungsprodukt geben und ist daher nicht voll-
ständig. Die vollständigen Informationen, die auch mit Ihnen getroffene individuelle Vereinbarungen berücksichtigen, finden
Sie in Ihren Vertragsunterlagen bestehend aus Versicherungsantrag bzw. Versicherungsangebot, Versicherungsschein und
Versicherungsbedingungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Unfallversicherung an. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen.

Was ist versichert?

 Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt zum
Beispiel vor, wenn die versicherte Person sich
verletzt, weil sie stolpert, ausrutscht oder
stürzt.

Dafür können Sie zum Beispiel folgende Leis-
tungsarten versichern:

 
 Geldleistungen:

Einmalige Invaliditätsleistung bei dauer-
haften Beeinträchtigungen (z.B. Bewe-
gungseinschränkungen). Je nach Verein-
barung zahlen wir ab 1% bzw. 20% Invali-
dität einmalig eine Kapitalsumme.
Einmalige Geldleistung bei Unfall mit To-
desfolge
Lebenslange Unfallrente bei schweren
dauerhaften Beeinträchtigungen
Krankenhaustagegeld bei Krankenhaus-
aufenthalten oder ambulanten Operatio-
nen
Einmalige Geldleistung bei Verletzungen
wie Knochenbrüchen oder Bänderrissen
(Akutleistung)
 

 Dienstleistungen:
Persönlicher Unfallberater unterstützt
nach einem Unfall
Professionelles Behandlungs- und Thera-
piemanagement sowie Kostenübernahme
von besonderen Behandlungen und The-
rapien
Häusliche Hilfe in der ersten Zeit nach ei-
nem Unfall (z.B. Pflege, Menüservice,
Haushaltshilfe)

  
Welche Leistungsarten und Versicherungs-
summen Sie mit uns vereinbart haben, können
Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen.

 Was ist nicht versichert?

 x Beispielsweise:
 x Krankheiten (z.B. Diabetes,

Gelenksarthrose, Schlaganfall)
x Sachschäden (z.B. Brille, Kleidung)

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

 ! Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum
Beispiel:

 ! Unfälle aufgrund Drogenkonsums
! Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung

einer Straftat
! Bandscheibenschäden
! Vergiftungen durch Nahrungsmittel

! Wenn Unfallfolgen und Krankheiten oder Gebre-
chen zusammentreffen, kann es zu Leistungs-
kürzungen kommen.
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Wo bin ich versichert?

 Sie haben weltweit Versicherungsschutz.

Welche Verpflichtungen habe ich?

 Sie haben beispielsweise die folgenden Pflichten:
- Sie müssen alle Fragen, die wir Ihnen im Antrag stellen, wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
- Sie müssen uns eine Änderung der Berufstätigkeit der versicherten Person unverzüglich anzeigen, damit wir den

Vertrag anpassen können.
- Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung führt, müssen Sie oder die versicherte Person unver-

züglich einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren.
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Welche Rechte wir
geltend machen können, hängt davon ab, welche Pflichten Sie im konkreten Fall verletzt haben und inwieweit Sie
dies zu vertreten haben. Unter bestimmten Voraussetzungen können wir z. B. teilweise oder vollständig leistungsfrei
sein, den Vertrag kündigen oder auch berechtigt sein, den Vertrag zu ändern. Weitere Einzelheiten können Sie Ziffer
5.2 und 6.3 Ihrer Versicherungsbedingungen entnehmen.

Wann und wie zahle ich?

 - Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zahlen, jedoch nicht
vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versiche-
rungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein.

- Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

 - Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem Zeitpunkt, den Sie mit uns vereinbaren. Diesen finden Sie in Ihrem Ver-
sicherungsschein. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig zahlen. Andernfalls
beginnt der Versicherungsschutz erst mit der vollständigen Zahlung des Beitrags.

- Der Vertrag wird für die Dauer abgeschlossen, die Sie mit uns vereinbaren. Diese finden Sie in Ihrem Versiche-
rungsschein. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich Ihr Vertrag automatisch um
jeweils ein Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

 - Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der Laufzeit kündigen. Außerdem haben Sie in besonderen Fällen
ein Recht zur Kündigung (zum Beispiel nach einer Beitragserhöhung aufgrund einer Beitragsanpassung oder
nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls).

- Die Kündigung muss uns mindestens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer oder jedes darauf
folgenden Jahres zugehen.

- Die Kündigung bedarf der Textform, muss uns also zum Beispiel per Brief, E-Mail oder Telefax zugehen. Die
Kündigung kann aber auch online unter http://kuendigen.allianz.de/ erfolgen.

IPID-0212Z0 (02)

 Produktinformationsblatt Seite 2 von 2


